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Allgemeine Bestimmungen fiir das Angebot von Informations- und Kommunikationsdiensten

durch backbone internet service GmbH

Im folgenden wird backbone internet service
GmbH durch ,backbone™ ersetzt.

Art. 1 Allgemeine Bestimmungen
§1 Praambel

(1.)backbone bietet den Nutzern (,Kunden™) auf Abruf im
Internet elektronische Informations- und Kommunika-
tionsdienste, sowie weitere Dienste an, die hiermit in
Zusammenhang stehen. backbone erbringt auf diese
Weise insbesondere auch Telekommunikationsdienst-
leistungen. Zum Angebot gehodren auch die Erstellung,
der Verkauf oder die Uberlassung von Software, die
Uberlassung oder der Verkauf von Routern oder
anderen technischen Geraten sowie ahnliche
Leistungen.

(2.)Die Kunden beabsichtigen diese Dienstleistungen von
backbone zu vorrangig gewerblichen Zwecken, sowie
teilweise zum Wiederverkauf zu nutzen.

(3.)Zu diesem Zweck einigen sich die Parteien bei der
Erbringung der o. g. Dienste auf die folgenden
Bestimmungen. Abweichende Bestimmungen des
Kunden gelten nicht, auch wenn ihnen backbone nicht
ausdricklich widersprochen hat.

(4.) Die Geschaftszeiten von backbone sind 9 bis 17 Uhr
von Montag bis Donnerstag und an Freitagen von 9 bis
14 Uhr, ausgenommen gesetzliche Feiertage.

§2 Leistungsbestimmung

(1.)Die Bestimmung der Leistung von backbone ergibt sich
aus diesem Vertrag. Zusatzlich kann eine gesonderte
Leistungsbestimmung getroffen sein, welche die
naheren technischen Einzelheiten der Leistungs-
erbringung regelt.

(2.)Fur die Dienste gelten die Allgemeinen Bestimmungen
(Art. 1) nach naherer MaBBgabe der besonderen
Bestimmungen fir die einzelnen Leistungen.

(3.) Die besonderen Bestimmungen sind wie folgt getroffen:

ART. 1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

ART. 2 BESONDERE BESTIMMUNGEN FUR TELE-
DIENSTE

ART. 3 BESONDERE BESTIMMUNGEN FUR
INTERNET-ACCESS

ART. 4 ERSTELLUNG UND UBERLASSUNG VON
SOFTWARE

ART. 5 UBERLASSUNG VON TECHNISCHER
EINRICHTUNG

§3 Angebote und Vertragschluss

(1.)Angebote von backbone sind immer freibleibend.
backbone ist nicht verpflichtet, Auftrage des Kunden
anzunehmen. Soweit nichts anderes bestimmt ist, halt
sich der Kunde sechs Wochen an seinen Auftrag
gegenuber backbone gebunden. Das Vertragsverhaltnis
kommt mit der schriftlichen Auftragsbestétigung durch
backbone oder durch eine entsprechende Leistungs-
erbringung zustande.

Der Vertragsschluss kann auch online im Internet oder
anderen Netzen erfolgen, sofern backbone diese
Méglichkeit anbietet.

(2.)backbone verpflichtet sich, dem Kunden die genannten
Leistungen schnellstmdglich zur Verfligung zu stellen.
Der Bereitstellungstermin der Leistung ergibt sich aus
der Auftragsbestatigung oder einer gesonderten
Mitteilung. Liefertermine bilden nur dann verbindliche
(.fixe") Liefertermine, wenn sie von backbone
ausdricklich schriftlich als solche entsprechend
bestatigt werden.

(3.) Soweit backbone die Nichteinhaltung von verbindlich
vereinbarten Fristen und Terminen zu vertreten hat
oder auf sonstige Weise in Verzug kommt, steht dem
Kunden ein Rucktrittsrecht zu, wenn er eine ange-
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messene Nachfrist mit Rucktrittsandrohung gesetzt hat.
Weitere Anspriiche wegen Verzuges sind ausgeschlossen,
soweit backbone nicht vorsétzlich oder grob fahrldssig
gehandelt hat.

(4.)backbone kann die Annahme und Ausflihrung eines Vertrages
von einer angemessenen Sicherheitsleistung abhéngig
machen. Dies gilt insbesondere, wenn der Kunde mit
Verpflichtungen aus anderen bestehenden oder friitheren
Vertrédgen im Rickstand ist, begriindete Zweifel an seiner
Kreditwirdigkeit bestehen, die Durchsetzung von
Forderungen nach Einschatzung von backbone mit
erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein kann oder
andere Umstéande vorliegen, die das Verlangen einer
Sicherheitsleistung rechtfertigen.

§4 Anderung von Vertragsbestimmungen

(1.)backbone ist nach billigem Ermessen und unter Bertick-
sichtigung der fortschreitenden technischen Entwicklung
berechtigt, die Vertragsbestimmungen einschlieBlich der
Preise zu @ndern bzw. anzupassen. Fiir Konsumenten iSd
KSchG gilt: Die Entgelte setzen sich insbesondere aus TK-
Leitungskosten, Kosten fir Hard- u. Software, Stromkosten,
Personalkosten, Raumkosten, Geblihren und Steuern
zusammen. Sollten sich diese Kosten durch Umstande, die
von backbone nicht beeinflussbar sind verdndern, erhéht bzw.
senkt sich das vereinbarte Entgelt entsprechend.

(2.)backbone wird den Kunden in geeigneter Form Uber diese
Vertragsénderung und den Zeitpunkt der Anderung
informieren. Diese Mitteilung wird mindestens 1 Monat vor
dem Anderungszeitpunkt erfolgen.

(3.)Erfolgt die Anderung zu Ungunsten des Kunden, kann er den
Vertrag innerhalb von 4 Wochen ab Zugang der Anderungs-
mitteilung mit einer Frist von drei Monaten zum Kalender-
monatsende kindigen. Mit der Kiindigung und Ablauf dieser
Frist endet das Vertragsverhaltnis, ohne dass durch die
Kindigung weitere Pflichten oder Anspriiche der Parteien
begriindet werden. Bis zur Beendigung des Vertrags-
verhdltnisses gelten die vereinbarten Regelungen fort.

(4.)Widerspricht der Kunde der Anderungsmitteilung nicht
schriftlich innerhalb von 4 Wochen ab der Mitteilung, gilt
diese als genehmigt. Der Kunde wird in der Anderungs-
mitteilung auf diese Rechtsfolge gesondert hingewiesen
werden.

§5 Laufzeit und Kiindigung
(1.)Die Mindestlaufzeit der Vertrage betragt 1 Jahr.

(2.)Die Vertrage kdnnen beiderseits mit einer Frist von 3
Monaten zum Ende der Mindestlaufzeit schriftlich gekiindigt
werden. Jeder Vertrag verlangert sich um jeweils ein weiteres
Jahr, wenn er nicht rechtzeitig mit einer Frist von 3 Monaten
zum Ende der Mindestlaufzeit oder der verlédngerten Laufzeit
gekindigt wird.

86 Entgelte

(1.)Der Kunde ist zur Zahlung der monatlichen Rechnungs-
betrage verpflichtet, die sich aus der jeweils aktuellen
Preisliste von backbone fir die in Anspruch genommenen
Dienste ergeben.

(2.)Der Kunde hat die Nutzung aller Dienste zu vergtiten, deren
Nutzung er zu vertreten hat. Der Kunde hat die Nutzung
insbesondere auch dann zu vertreten, wenn er diese fahr-
ldssig ermdglicht oder auf andere Weise zugelassen oder
gefordert hat. Dem Kunden obliegt der Nachweis, dass er die
Nutzung nicht zu vertreten hat.

87 Allgemeine Zahlungsbestimmungen

(1.)Monatlich wiederkehrende Entgelte sind im Voraus zu
entrichten. Nutzungsabhangige Entgelte werden nach
Erbringung der Leistung in Rechnung gestellt. Ist das Entgelt
fir Teile eines Monats zu berechnen, so wird dieses fir jeden
Tag mit 1/30 des monatlichen Entgeltes berechnet.

(2.)Rechnungen werden unmittelbar mit dem Zugang fallig.
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(3.)backbone ist berechtigt, mit der Rechnung ein nach
Kalendertagen (Datum) bestimmtes maximales
Zahlungsziel zu bestimmen, das 10 Tage ab
Rechnungsdatum betrégt. Verstreicht dieses auf der
Rechnung bestimmte Zahlungsziel, kommt der Kunde
somit in Verzug.

(4.)Rechnungen von backbone gelten als genehmigt, wenn
der Kunde nicht innerhalb einer Frist von sechs Wochen
ab Rechnungsdatum schriftlich widersprochen hat. Der
Kunde wird in den einzelnen Rechnungen auf diese
Rechtsfolge gesondert hingewiesen werden.

(5.)Bei einem Zahlungsverzug hat der Kunde einen
Zinssatz von 4 % Uber dem Basiszinssatz der
Europaischen Zentralbank zu zahlen. Beiden Parteien
steht der Nachweis eines héheren bzw. niedrigeren
Schadens offen. Kunden die Konsumenten iSd KSchG
sind, haben bei Zahlungsverzug einen Zinssatz in Hohe
von 5 % zu zahlen.

(6.)Falls der Einzug der Entgelte durch Bankeinzug,
Scheckeinzug 0.3a. fehl schlagt, hat der Kunde die
hierdurch verursachten Kosten zu tragen, soweit er dies
zu vertreten hat.

(7.)Der Kunde ist verpflichtet, bei allen Zahlungen
mindestens seinen Namen und die Rechnungsnummer
nebst Betrag korrekt anzugeben. Teilleistungen sind nur
nach vorheriger Absprache mit backbone zuldssig.

§8 Abtretbarkeit, Aufrechnung und
Zuriickbehaltungsrecht

(1.)Die Abtretung von Rechten und Pflichten aus dieser
Vereinbarung an Dritte bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung von backbone.

(2.)Der Kunde kann nur mit unstrittigen oder rechtskraftig
festgestellten Forderungen gegen eine Forderung von
backbone aufrechnen. Das Aufrechnungsverbot gilt
nicht bei Zahlungsunfahigkeit von backbone.

(3.)Kunden, die nicht Konsumenten iSd KSchG sind, steht
ein Zurickbehaltungsrecht nur wegen unstrittigen oder
gerichtlich festgestellten Forderungen zu.

89 Leistungsstorungen und hohere Gewalt

(1.)Ereignisse hoherer Gewalt (einschlieBlich Streik,
Aussperrung und dhnlichen Umstanden, soweit sie
unvorhersehbar, schwerwiegend und unverschuldet
sind), die backbone die Leistung wesentlich erschweren
oder unmdglich machen, berechtigen backbone, die
Erfullung ihrer Verpflichtungen um die Dauer der
Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit
hinauszuschieben.

8§ 10 Sicherheiten und Biirgschaften

(1.)backbone ist berechtigt, vom Kunden fir die Erbringung
der Dienste die Leistung von entsprechenden Sicher-
heiten zu verlangen. Die Hohe der Sicherheiten bemisst
sich anhand der zu erwartenden Umsatze innerhalb
eines Quartals.

§ 11 Allgemeine Pflichten und Obliegenheiten
des Kunden

(1.)Der Kunde wird die anerkannten Sicherheitsbe-
stimmungen einhalten und vertrauliche Informationen
aus diesem Vertragsverhaltnis nicht unberechtigten
Dritten zuganglich machen.

(2.)Der Kunde sichert zu, die Dienste von backbone nicht
missbrauchlich zu nutzen, sowie bei der Nutzung die
allgemeinen Gesetze (Strafgesetze, Wettbewerbs-
bestimmungen u.a.) einzuhalten und die Rechte Dritter
(insbesondere Urheberrechte, Lizenzrechte usw.) zu
wahren.

(3.) Der Kunde wird backbone jede Anderung seiner

Bestandsdaten (Name, Firma, Adresse,
Kontoverbindung usw.) unverziglich anzeigen.

(4.)Der Kunde verpflichtet sich insbesondere

»  keine Eingriffe in das Netz von backbone oder
anderen vorzunehmen;

>  bei dem Abruf oder dem Einstellen von Inhalten
die Rechte Dritter zu wahren;
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»  keine Angebote abzurufen, auch nicht kurzfristig, zu
speichern, online oder offline zugénglich zu machen, zu
Ubermitteln, zu verbreiten oder auf solche Informationen
hinzuweisen, die die 6ffentliche Ordnung oder Sicherheit
gefédhrden, pornographische Inhalte im Sinne des
PornographieG darstellen, die korperliche, geistige oder
sittliche Entwicklung von Minderjahrigen schwer beein-
trachtigen kdnnen, gegen das VerbotsG oder StGB
verstoBen, zum Rassenhass aufstacheln, Gewalt oder
den Krieg verharmlosen oder verherrlichen, fur eine
terroristische Vereinigung werben, zu einer Straftat
auffordern, ehrverletzende oder kreditschadigende
AuBerungen enthalten oder sonstige rechts- oder
sittenwidrige Inhalte haben.

(5.)Der Kunde ist beim Umgang mit Passwértern oder
Zugriffskontrollen verpflichtet

»  Nutzer- oder Zugangskennungen, persdnliches Passwort
oder andere Kennungen und Passworter vor dem Zugriff
Dritter geschitzt aufzubewahren.

> backbone unverziiglich davon zu unterrichten, wenn der
begriindete Verdacht besteht, dass Dritte unberechtigt von
der Kennung oder den Passwortern Kenntnis erlangt haben
oder der Zugang zu backbone auf andere Weise
unrechtmaBig benutzt wird.

§ 12 Haftung

(1.)Soweit fir die einzelnen Dienstleistungen keine besonderen
Bestimmungen getroffen sind, haftet backbone nur fir
Schéden, die durch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften,
das arglistige Verschweigen von Mangeln oder die Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten entstanden sind und fir
Schéden, die backbone oder einer ihrer Erfillungsgehilfen
vorsatzlich oder grob fahrlassig verursacht hat.

(2.)Wird durch die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
leicht fahrléssig ein Vermdgensschaden verursacht, ist die
Haftung von backbone begrenzt auf den vorhersehbaren
Schaden in H6he von ATS 180.000,- je Schadensfall.

(3.) Diese Haftungsbegrenzung schrankt nicht eine gesetzlich
zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz ein.

§ 13 Storungsbeseitigung

(1.)Die backbone-Hotline ist Montags bis Donnerstags an
Werktagen von 9 Uhr bis 17 Uhr und am Freitag von 9 Uhr
bis 14 Uhr zu erreichen (Servicezeiten). Soweit
Wartungsarbeiten notwendig sind, wird ein Servicefenster
jeweils Dienstags und Donnerstags von 03.00 Uhr bis 06.00
Uhr eingerichtet. Wahrend des Servicefensters kann es zu
Betriebsbeeintrdachtigungen kommen. Bei Stérungen im
Kommunikationsnetz von backbone betrdgt die Reaktionszeit
bis zum Beginn der Stérungsbeseitigung innerhalb der
Servicezeiten 2 Stunden; auBerhalb dieser Zeit 4 Stunden.
Dies setzt jedoch die Erflllung der Mitwirkungspflichten durch
den Kunden voraus. Der Kunde wird in diesem Zusammen-
hang den Mitarbeitern von backbone oder ihren Erflillungsge-
hilfen ungehinderten Zugang zu den Raumlichkeiten, in denen
sich das moglicherweise betroffene Equipment befindet,
gewahren und bei der Stérungsanalyse in zumutbarem
Umfang mitwirken. Erflllt der Kunde seine Mitwirkungs-
pflichten nicht oder nicht vollstandig, so werden die hieraus
resultierenden verldngerten Ausfallzeiten bei der Anschluss-.
verfligbarkeit und den Reaktionszeiten zugunsten von
backbone berticksichtigt.

(2.)Hat der Kunde die von ihm gemeldete Stérung selbst zu
vertreten (etwa durch eine Fehlbedienung), so ist backbone
berechtigt, dem Kunden durch die Stérungsbeseitigung
entstandenen Kosten gesondert in Rechnung zu stellen.

§ 14 Sonstiges

(1.)Anderungen und Ergénzungen des Vertrages einschlieBlich
dieser Bestimmung bedirfen der Schriftform.

(2.)Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise
unwirksam sein oder werden oder sollte der Vertrag eine
Licke enthalten, so bleibt die Wirksamkeit der Gbrigen
Bestimmungen davon unberihrt. Die Licke oder der
unwirksame Vertragsteil sind im Wege der Auslegung durch
eine Bestimmung zu ersetzen, die dem durch diesen Vertrag
geduBerten Willen der Parteien mit wirksamen Inhalt am
nachsten kommt.
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(3.)Das Vertragsverhaltnis, sowie alle damit in
Zusammenhang stehenden Handlungen unterliegen
dem 6&sterreichischem Recht , wie es zwischen
inlandischen Parteien gilt. Ausgeschlossen ist somit
insbesondere auch das UN-Kaufrecht.

Kunden kann auch die Mdglichkeit gewahrt werden, eigene
Inhalte in das backbone Netz einzustellen. Dies kann u.a.
durch die Nutzung von Benutzerforen oder im Rahmen des
Web Hosting (§ 24 ) erfolgen.

(3.)Die Inhalte, die backbone anbietet oder zu denen der Zugang
vermittelt wird, unterliegen den geltenden Urheberrechts-
und anderen Schutzgesetzen. Die Vervielféltigung, Reproduk-
tion oder Verdéffentlichung der Inhalte oder Teile der Inhalte
ist nur zuléssig, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder
backbone oder andere Berechtigte die Vervielfaltigung
ausdricklich gestattet haben.

(4.)Gerichtsstand ist Salzburg, soweit der Kunde
Unternehmer iSd KSchG ist.

(5.)backbone ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus
diesem Vertrag auf ein verbundenes Unternehmen
gem. § 15 AktG zu Ubertragen. backbone wird eine
solche Ubertragung dem Kunden unverziiglich
anzeigen. §19

Art. 2 Besondere Bestimmungen fiir Teledienste
§ 15 Teledienste

(1.)backbone bietet im Internet und anderen Datennetzen
elektronische Informations- und Kommunikations-
dienste an, die fur eine zumeist individuelle Nutzung
von kombinierbaren Zeichen, Bildern und Ténen
bestimmt sind (Tele- und Mediendienste).

Lizenzrechte von backbone

(1.)Soweit der Kunde in das Netz von backbone Inhalte einstellt
oder Inhalte zur Einstellung Ubergibt, gewahrt er backbone
wie folgt ein Lizenzrecht:

(2.)backbone ist berechtigt, das Material fiir die Herstellung bzw.
Gestaltung seiner in diesem Vertrag beschriebenen oder
weiterer Online-Dienste im Internet oder backbone Netz zu
verwenden. Der Kunde raumt backbone insoweit das nicht-
ausschlieBliche, zeitlich unbeschrankte Recht ein, sein
Material ganz oder teilweise beliebig oft zu nutzen und die
unter der Benutzung dieses Materials gestaltete Inhalte ganz
oder teilweise beliebig oft zum Abruf durch Nutzer
bereitzuhalten.

(2.)backbone bietet die Dienste innerhalb seines eigenen
IP-Netzes (Internet-Technik) und der von backbone
betriebenen Server an und bedient sich hierbei auch
der Leistung Dritter. Die vorstehend beschriebene
Infrastruktur wird nachfolgend backbone Netz genannt.
Nicht zu dem backbone Netz zahlen die vom Kunden
selbst betriebenen Netze oder Bestandteile des Netzes,
die der Kunde Uber Router steuern kann. >

(3.)Die Verwertung flr das Internet umfasst insbesondere das
Recht,

das Material ganz oder teilweise auf Bild- und/oder

(3.)Das backbone Netz ist auch mit anderen Netzen des
Internets verbunden. backbone gewédhrt den Kunden
auf diese Weise auch den Zugang zu den innerhalb des
Internets eingestellten Angeboten (Internetgateway).

8 16 Verfiigbarkeit und technische
Leistungsbestimmung

(1.)Das backbone Netz weist (iber das Vertragsjahr
gemessen eine mittlere Verfligbarkeit von 97,5 % auf.

v

v

Tontrager zu vervielfaltigen sowie zwecks Digitalisierung in
den Arbeitsspeicher oder auf andere Speichermedien zu
laden;

das Material zu verbreiten, insbesondere zu verkaufen,
vermieten, verleihen oder in sonstiger Weise abzugeben;
das Material tGber Online-Dienste (WWW, E-Mail, FTP oder
vergleichbare Dienste) im Internet (oder in vergleichbaren
Netzen) zu verbreiten, zum Abruf bereitzuhalten und
offentlich wiederzugeben;

» an dem Material Schnitte, Kiirzungen und sonstige
(2.)Wartungs-, Installations- und Umbauzeiten sind von Verdnderungen vorzunehmen, die aus technischen Griinden

der Berechnung der Verfligbarkeit ausgenommen. oder mit Ricksicht auf die Erfordernisse des Marktes als
Ubertragungsprobleme, die auf Stérungen von geboten oder erwlinscht angesehen werden;
Anschliissen anderer Netzbetreiber zuriickzufiihren > das Material - unter Wahrung eventueller
sind, werden bei der Berechnung der Verfligbarkeit Urheberpersodnlichkeitsrechte - neu zu gestalten, zu kiirzen
nicht berlcksichtigt. und in andere Werkformen zu (bertragen;

> das Material zur Verwendung auf oder anlasslich von

(3.)Die nahere technische Leistungsbestimmung ist einer
gesonderten Leistungsbeschreibung vorbehalten, die

Messen, Ausstellungen, Festivals und Wettbewerben sowie
flr Prif-, Lehr- und Forschungszwecke zu nutzen;

mit ihrer Vereinbarung Bestandteil dieses Vertrages

wird zu Werbezwecken Ausschnitte des Materials herzustellen

und zu verbreiten bzw. zu senden;

eine durch den Kunden oder in dessen Auftrag

vorzunehmende Bearbeitung zu Gberwachen.

backbone ist berechtigt, die ihm tbertragenen Rechte auf

Dritte zu Ubertragen.

> backbone ist nicht verpflichtet, von den ihm eingerdumten
Rechten Gebrauch zu machen. Insbesondere besteht keine
Verpflichtung, das Uberlassene Material zu verwenden.

(4.)Der Kunde versichert, die fir die Erflullung dieser
Lizenzvereinbarung erforderlichen Verwertungs- oder
Nutzungsrechte an den lizenzierten Materialien, einschlieBlich
der Rechte zur Online-Verwertung, zu besitzen. Er versichert
ferner, dass die auf backbone zu Gbertragenden Rechte nicht
auf Dritte Ubertragen oder mit Rechten Dritter belastet sind,
Dritte nicht mit deren Ausliibung beauftragt wurden, bei
Vertragsschluss keine anderweitigen Verpflichtungen
bestehen, die die vom Kunden zu erbringenden Leistungen
behindern kénnten.

\

v

(4.)Mit dem Kunden kann eine erhdhte Verfiigbarkeit durch
eine gesonderte Bestimmung entgeltlich vereinbart
werden.

v

8§ 17 Vertragsschluss

(1.)Der Vertrag tber die Nutzung der Teledienste kommt
durch den schriftlichen Auftrag des Kunden und die
schriftliche Bestatigung durch backbone oder durch die
Gewadhrung des Zugangs zu den Diensten zustande.

(2.)Der Kunde erhdlt mit der Bekanntgabe des
Nutzungsbeginns die erforderlichen Zugangsdaten.

(3.)Die Einzelheiten des Zugangsverfahrens kénnen in der
erganzenden Leistungsbeschreibung vereinbart werden.

§ 18 Allgemeine Leistungsbestimmung
Informations- und Kommunikationsdienste

(1.)backbone ermdéglicht innerhalb seines eigenen Netzes
(backbone Netz) den Abruf von Texten, Daten,
grafischen Darstellungen, Programmen, Tonen usw.,
sowie von E-Mail-, Newsgroups- und anderen Diensten.
Die Daten werden auf Anforderung des Kunden gemaf
der Internet-Protokoll-Familie (IP) Ubertragen und
kénnen beim Kunden als Text, Grafik, Tone usw.
wiedergegeben werden. Die Funktion seines Systems
obliegt dem Kunden in ausschlieBlich eigener
Verantwortlichkeit.

(5.)Der Kunde steht dafiir ein, dass samtlich nattrlichen oder
juristischen Personen, die an der Herstellung oder
Bearbeitung des Materials beteiligt sind und denen Rechte
in Gestalt von Urheber-, Leistungsschutz- und Eigentums-
rechten sowie Anspriiche in wettbewerblicher Hinsicht
zustehen, alle Einverstandniserklarungen gegeben haben,
die erforderlich sind, damit das Produkt im vereinbarten
Umfang erstellt und ausgewertet werden kann. Das gleiche
gilt fir Autoren- und Verlagsrechte sowie fiur urheberrechtlich
und/oder leistungsschutzrechtlich geschitzte Beitrage Dritter.
Satz 1 und 2 gelten entsprechend fir das allgemeine
Persdnlichkeitsrecht oder sonstige geschiitzte Rechte, die
Personen zustehen, welche durch die vereinbarte Auswertung
des Materials berihrt oder verletzt werden kdnnten.

Stand 04/2002

(2.)backbone vermittelt den Kunden den Zugang zum
Internet-Angebot Dritter (Zugangsvermittiung) (vgl. §
20) und bietet dem Kunden sowohl eigene Inhalte (vgl.
§ 22), als auch fremde Inhalte (vgl. § 21) an. Dem
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(6.)Der Kunde versichert, dass von ihm bezlglich des
Materials gegeniliber seinen Lizenznehmern keine noch
fortwirkende Vereinbarung getroffen ist, derzufolge
Verwertungsrechte und Befugnisse der nach dem
Vertrag zu gewahrenden Art automatisch erléschen
oder vom Kunde an einen Dritten fallen, falls tber das
Vermdgen des Kunden ein Insolvenz- oder Vergleichs-
verfahren beantragt oder erdffnet wird, der Kunde
seine Zahlung einstellt oder in Verzug gerat oder falls
sonstige auflésende Bedingungen fiir den eigenen
Rechtserwerb des Kunden erfillt sind. Der Kunde
versichert ferner, daB ihm auch nichts dariiber bekannt
geworden ist, daB ein Dritter, von dem er seine Rechte
herleitet, fir seinen Rechtserwerb entsprechende
auflosende Bedingungen mit weiteren Personen (z.B.
Rechtsvorgdngern) vereinbart hat, denenzufolge der
Kunde die von ihm zu Ubertragenden Rechte ohne sein
Zutun verlieren kdnnte.

(7.)Erfllt der Kunde seine ibernommene Verpflichtung
nicht, stellt er gem. § 27 backbone im Innenverhéltnis
von jeder Haftung frei. Weitere Schadensersatz-
anspriche bleiben unberihrt.

8§ 20 Zugangsvermittiung

(1.)Soweit backbone auf Anforderung des Kunden den
Zugang zum Internet auBerhalb des backbone Netzes
vermittelt (Internetgateway), beschrénkt sich die
Leistung von backbone darauf, eine ordnungsgemaBe
Schnittstelle (Zugang) zu den Angeboten der anderen
Diensteanbieter oder zu den fremden Inhalten zur
Verfligung zu stellen. Fir die von anderen Anbietern
angebotenen Dienste oder fremde Inhalte ist backbone
gegeniiber dem Kunden deshalb nicht verantwortlich (§
75 Abs. 2 TKG). Dies gilt insbesondere fir die von
fremden Anbietern Ubertragenen Inhalte, ihre
technische Fehlerfreiheit und Freiheit von Viren o0.a.,
Freiheit von Rechten Dritter oder die Eignung fiir einen
bestimmten Zweck. backbone stellt im Rahmen der
betrieblichen Méglichkeiten Ubergénge zu Netzen
anderer Betreiber zur Verfiigung. Ein Anspruch auf
Einrichtung oder Aufrechterhaltung bestimmter
Ubergénge besteht nicht.

(2.)backbone hat keinen Einfluss auf die Ubertragung im
Internet selbst. Insoweit ergibt sich auch keine
Verantwortlichkeit fiir die Ubertragungsleistungen
(Geschwindigkeit, Fehlerfreiheit und Verfligbarkeit) im
Internet.

8§ 21 Angebot fremder Inhalte

(1.)backbone bietet innerhalb des backbone-Netzes, z.B.
auf den von backbone betriebenen WWW-Seiten, die
Inhalte anderer (,fremder™) Anbieter zum Abruf durch
den Kunden an.

(2.)Als fremde Inhalte gelten alle Angebote auf von
backbone betriebenen Seiten (Servern), die nicht
ausdricklich als Angebote von backbone
gekennzeichnet sind oder bei denen sich die Zuordnung
zu backbone nicht offensichtlich aus dem Inhalt ergibt.
Durch die Einstellung bringt backbone in keiner Weise
eine Identifizierung oder Billigung mit dem Inhalt zum
Ausdruck. Die eingestellten Inhalte werden nur dann
einer ndheren inhaltlichen Prifung oder Billigung
unterzogen, wenn dies ausdriicklich erwdhnt ist.

(3.)Die Einstellung dieser fremden Inhalte liegt somit in der
Verantwortlichkeit des anderen (,,fremden™) Anbieters.
backbone ist technisch nicht in der Lage die fremden
Inhalte auf allféllige GesetzesverstoBe hin zu
Uberpriifen, wird jedoch bei Kenntnis von groben
VerstéBen gegen das geltende Recht, soweit technisch
maoglich und zumutbar, deren Nutzung verhindern.

(4.)Soweit backbone besondere Foren oder
Benutzergruppen, Homepages usw. bereitstellt, kann
der Kunde die dort eingestellten Inhalte abrufen. Alle
eingestellten Inhalte stellen ausschlieBlich fremde
Inhalte dar und geben in keiner Weise die Auffassung,
Meinung oder Ansicht von backbone wieder, falls dies
nicht ausdriicklich anders bestimmt ist.
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8§ 22 Eigene Inhalte

(1.)Alle innerhalb des backbone-Netzes angebotenen Inhalte, die
ausdricklich als Angebote von backbone bezeichnet sind,
bilden eigene Inhalte und liegen in der Verantwortlichkeit von
backbone.

(2.)backbone sichert durch die Einstellung der Inhalte in keiner
Weise bestimmte Eigenschaften, die technische Fehlerfreiheit
und Freiheit von Viren o0.a., Freiheit von Rechten Dritter oder
die Eignung flr einen bestimmten Zweck zu.

8§ 23 Besondere Bestimmungen fiir E-MAIL

(1.)Ein Vertragsverhaltnis Gber die Erbringung des E-Mail-
Dienstes kommt zustande, wenn dem Kunden auf dessen
Antrag ein E-Mail-Account nebst E-Mail-Adresse,
Zugangskennung und Passwort gewahrt wird oder gewahrt
ist.

(2.)backbone bietet dem Kunden insbesondere die Méglichkeit,
eigene E-Mail zu versenden sowie Uber den eingerichteten E-
Mail-account unter der vergebenen E-Mail-Adresse zu
empfangen. Die fiir den Kunden eingehenden E-Mail werden
zum Abruf durch den Kunden bereitgehalten. Die Versendung
und der Empfang der E-Mail erfolgt nach dem store&forward-
Prinzip auf der Grundlage der international anerkannten
Standards, welche auf der IP-Protokollfamilie basieren.

(3.)Die Verpflichtung von backbone zur Speicherung von
eingehenden E-Mail ist auf eine Zeitdauer von 60 Tagen
begrenzt. Nach diesem Zeitpunkt ist backbone zur Léschung
berechtigt. Der maximale Speicherplatz fiir den Kunden
betragt 30 MB, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Bei
einer Uberschreitung behalt sich backbone das Recht vor,
keine neuen E-Mail anzunehmen. backbone behalt sich vor,
die Annahme von E-Mail zum Versand oder Empfang
zurlickzuweisen, wenn diese eine Gro3e von mehr als 5 MB
haben oder auf andere Weise die gleichméaBige Bereitstellung
von Kapazitaten fiir alle Kunden geféhrdet erscheint (z.B.
begrindeter Verdacht der Versendung von Massenmail,
Werbesendungen, Kettenbriefen oder ,Junk-Mail").

(4.)Die Ubertragung einer E-Mail im Internet erfolgt durch
weitere Vermittlungsrechner im Internet, zu denen seitens
backbone teilweise keine unmittelbaren Leistungs- oder
Vertragsbeziehungen bestehen. Fir die Ubertragung einer
E-Mail kann backbone deshalb allgemein sowie speziell
durch fremde Rechner keine Verantwortung tibernehmen.
Empfangs- und Lesebestatigungen erfolgen nicht.

(5.)Dem Kunden ist bekannt, dass er fiir den Inhalt der von ihm
verfassten E-Mail ausschlieBlich selbst nach den allgemeinen
Gesetzen verantwortlich ist.

(6.)Der Kunde ist damit einverstanden, dass zu seinem eigenen
Schutz sowie zum Schutz der Systeme von backbone alle
E-Mail auf die Freiheit von Viren mittels eines automatisierten
Verfahrens oder im Einzelfall Gberpriuft werden kénnen. Ein
Anspruch auf Prifung oder eine Erfolgsgarantie besteht
aufgrund der technischen Besonderheiten von Viren, wie
insbesondere deren fortlaufende Weiterentwicklung und
Anderung, nicht. backbone wahrt das Fernmeldegeheimnis
nach den gesetzlichen Bestimmungen und wird den Inhalt der
E-Mail nicht nach Inhalten auswerten.

(7.)Der Kunde kann den primaren Mailserver betreiben. Die
Ubertragung von E-Mails erfolgt vom Absender- zum
Empfangerserver mittels des SMTP-Protokolls. Der Kunde und
backbone kdnnen vereinbaren, dass backbone einen
sekundaren (Fallback-) Mailserver betreibt. Dieser ist durch
den Kunden in die Domain (Zonenfiles) des primaren
Mailservers einzutragen. Fur den Fall, dass der primare
Mailserver fur eingehende E-Mails nicht erreichbar ist, nimmt
der sekundére Mailserver diese an und versucht diese in
regelmaBigen zeitlichen Abstdnden (mindestens einmal
innerhalb einer halben Stunde) an den primaren Mailserver
zu versenden. Die E-Mail wird an den Absender mit einer
Fehlermeldung zuriickgesandt, falls der primére Mailserver
langer als 4 (vier) Tage nicht erreichbar ist. Die Abséatze 3,4,5
und 6 gelten entsprechend.

8§ 24 Besondere Bestimmung fiir Web Hosting

(1.)Der Kunde hat die Moglichkeit, im backbone Netz auf den von
backbone betriebenen Servern ein WWW-Angebot (Internet-
Seiten) zu verdéffentlichen. Der Vertrag Gber diese Nutzung
kommt zustande, wenn backbone dem Kunden auf dessen
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Antrag den Vertragsschluss bestatigt, eine Adresse
vergibt oder in sonstiger Weise die Méglichkeit zur
Veroéffentlichung gewahrt. Die technischen Einzelheiten
kdnnen in einer gesonderten Leistungsbeschreibung
vereinbart werden.

(2.)Die Leistung von backbone beschrankt sich auf die
Einstellung des Angebots in das backbone Netz und die
Bereithaltung zum Abruf durch Nutzer, die Zugang zum
Internet haben. Die eingestellten Inhalte stellen fremde
Inhalte dar, die in keiner Weise die Auffassung,
Meinung oder Ansicht von backbone wiedergeben,
soweit dies nicht ausdriicklich anders bestimmt ist.

(3.)Das eingestellte Angebot des Kunden kann Texte,
Grafiken, Photos oder ausflihrbare Programme,
Dateien und sonstiges enthalten.

(4.)Der Kunde hat sein Angebot inhaltlich deutlich als
seinen eigenen Inhalt zu kennzeichnen und darf in
keiner Weise den Eindruck erwecken, dass es sich um
einen Inhalt von backbone handelt. Der Kunde ist bei
einem geschaftsmaBigen Angebot verpflichtet, seinen
Namen und Anschrift sowie gegebenenfalls auch Name
und Anschrift des Vertretungsberechtigten anzugeben.

(5.)Der Kunde sichert zu, den Dienst in keiner Weise
missbrauchlich zu nutzen (vgl. § 25, § 26 ), insbe-
sondere keine rechtswidrigen oder sittenwidrigen
Inhalte einzustellen und die Rechte Dritter zu beachten.
Bei einem VerstoB gegen diese Pflicht stellt der Kunde
backbone gem. § 27 von der Haftung im Innenver-
héltnis frei.

(6.)Bei Inhalten, die offensichtlich geeignet sind, die
korperliche, geistige oder sittliche Entwicklung von
Minderjahrigen schwer zu gefahrden oder in Ihrem
Wohl zu beeintrachtigen, ist durch technische
Vorkehrungen oder in sonstiger geeigneter Weise
Vorsorge zu treffen, dass die Ubermittlung an oder
die Kenntnisnahme durch nicht volljéhrige Nutzer
ausgeschlossen ist. Der Kunde sichert zu, seine
gesetzlichen und vertraglichen Pflichten und das
Missbrauchsverbot zu beachten.

(7.)Dem Kunden ist bekannt, dass er selbst in vollem
Umfang nach den allgemeinen Gesetzen fir die
eingestellten Inhalte verantwortlich ist. Eine besondere
Kontrolle der Inhalte durch backbone erfolgt nicht.
Gleichwohl hat backbone das Recht, bei Kenntnisnahme
den Inhalt eines Angebotes nach eigenem Ermessen
zuriickzuweisen, wenn hierdurch die Moralvorstellungen
oder das Ansehen von backbone gefahrdet erscheinen.
Erhalt backbone durch Dritte oder auf andere Weise
Kenntnis von rechtswidrigen oder anstoBigen Inhalten,
ist backbone in gleicher Weise zur Sperrung des
Zugangs zu diesem Angebot oder zur Sperrung des
Inhalts berechtigt.

(8.)Im Falle, dass ein Angebot einen rechtswidrigen oder
sittenwidrigen Inhalt hat, kann backbone das Angebot
unmittelbar sperren und das Vertragsverhaltnis mit
dem Kunden auBerordentlich aus wichtigem Grund mit
sofortiger Wirkung kiindigen. Die Geltendmachung
weiterer Rechte, wie z.B. die Forderung von Schadens-
ersatz bleibt vorbehalten.

§ 25 Allgemeine Kundenpflichten und
-obliegenheiten

(1.)Der Kunde ist insbesondere verpflichtet:

»  Nutzer- oder Zugangskennungen, personliches
Passwort oder andere Kennungen und Passworter vor
dem Zugriff Dritter geschitzt aufzubewahren. Dem
Kunden ist bekannt, dass jede Person, die in Besitz
der genannten Informationen gelangt, die Dienste von
backbone nutzen kann.

»  backbone unverziglich davon zu unterrichten, wenn
der begriindete Verdacht besteht, dass Dritte unbe-
rechtigt von der Kennung oder den Passwortern
Kenntnis erlangt haben oder der Zugang zu backbone
auf andere Weise unrechtmaBig benutzt wird.

»  Die Angebote von backbone nicht missbrauchlich
zu benutzen (siehe § 26 )

»  Erbringt der Kunde durch die Leistung von backbone
im Internet oder anderen Netzen eigene Dienste, so
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dass er selbst Diensteanbieter ist, ist er vertraglich
verpflichtet, die geltenden Gesetze einzuhalten,
insbesondere keine Informationsangebote mit rechts- oder
sittenwidrigem Inhalt anzubieten oder zu Ubermitteln und
den Jugend- Daten- und Urheberschutz zu beachten.

8§ 26 Nutzungsbestimmungen und Missbrauchsverbot

(1.)Der Kunde wird Daten ausschlieBlich unter Nutzung der in der
Protokoll-Familie IP (,,Internetprotokoll) verabschiedeten
Standards einstellen oder Ubermitteln.

(2.)Der Kunde sichert zu, dass er keine Einrichtungen, Pro-
gramme oder sonstige Daten verwendet oder in anderer
Weise benutzt, die zu Veranderungen an der physikalischen
oder logischen Struktur des backbone Netzes bzw. der
Software fuhren kénnen.

(3.)Der Kunde wird backbone alle ihm bekannt werdenden
Umsténde, welche die Funktion des backbone Netzes
beeintrachtigen kénnen, unverziiglich backbone mitteilen.

(4.)Der Kunde verpflichtet sich, die verdffentlichte und bekannte
Nutzungspolicy von backbone zu beachten und die Dienste
von backbone nicht missbrauchlich zu nutzen, insbesondere:

keine Eingriffe in das Netz von backbone oder anderen

vorzunehmen;

keine Versuche zu unternehmen, die Zugriffsbeschran-

kungen und zu umgehen,

keine Absender- oder Headerinformationen zu félschen oder

in sonstiger Weise zu manipulieren (,,IP-Spoofing®, ,source

adress spoofing")

»  keine Kettenbriefe, Massensendungen ("junk-mail", "

Sicherheitseinrichtungen bulk-mail") oder unerwiinschte

Werbesendungen ("spamming" gem. § 101 TKG) 0.&. zu

erstellen und/oder weiterzuleiten ("relaying");

deutlich auf seine durch ihn festgelegten Nutzungs- und

Schutzrechte hinzuweisen. Die entsprechenden Hinweise

missen fir andere Kunden offensichtlich sein und vor dem

Zugriff auf solche Art rechtlich geschitzter Informationen

bekannt gegeben werden;

bei dem Abruf oder dem Einstellen von Inhalten die Rechte

Dritter zu wahren;

»  keine Angebote abzurufen, auch nicht kurzfristig, zu
speichern, online oder offline zugénglich zu machen, zu
Ubermitteln, zu verbreiten oder auf solche Informationen
hinzuweisen, die die 6ffentliche Ordnung oder Sicherheit
gefahrden, pornographische Inhalte im Sinne des
PornographieG darstellen, die kérperliche, geistige oder
sittliche Entwicklung von Minderjéhrigen schwer beein-
trachtigen kénnen, gegen das VerbotsG oder StGB
verstoBen, zum Rassenhass aufstacheln, Gewalt oder
den Krieg verharmlosen oder verherrlichen, fir eine
terroristische Vereinigung werben, zu einer Straftat
auffordern, ehrverletzende oder kreditschadigende
AuBerungen enthalten oder sonstige rechts- oder
sittenwidrigen Inhalte haben;

> Der Kunde wird alle angemessenen Schutzvorkehrungen
treffen, um zu verhindern, dass andere Nutzer, insbesondere
Kinder und Jugendliche, tber den Dienst Kenntnis oder
Zugang von Inhalten erhalten, die deren kérperliche,
geistige oder sittliche Entwicklung schwer beeintrachtigen
kénnen.

(5.) Der Kunde versichert backbone bei der Ubergabe von

Inhalten zur Einstellung im backbone Netz oder bei der

eigenen Einstellung von Inhalten im backbone Netz, zur

Gewahrung der Lizenz (vgl. § 19 in vollem Umfang berechtigt

zu sein.

\

v

v

v

\

8§ 27 Haftungsfreistellung

(1.)Der Kunde sichert zu, dass er seine vertraglichen Verpflich-
tungen und insbesondere seine Verpflichtung nach § 25, §
26 und § 19 einhalt und hierzu fortlaufend alle erforderlichen
und Ublichen VorsichtsmaBnahmen ergreift.

(2.)VerstoBt der Kunde gegen diese Verpflichtung, wird er
backbone im Innenverhaltnis von allen Schaden, Kosten
und Aufwendungen freistellen, die dadurch entstehen, dass
backbone aufgrund des Verhaltens oder Angebots des Kunden
von Dritten in Anspruch genommen wird. Der Kunde wird
backbone insbesondere jeden Schaden ersetzen, den
backbone im Zusammenhang mit einer behordlich oder
gerichtlich angeordneten Diensteunterbrechung oder -
einstellung wegen des Verdachtes der Verbreitung von
verboten Inhalten durch den Kunden erleidet.
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(3.)Der Kunde wird backbone in méglichen Verfahren mit
bestem Wissen unterstiitzen.

(4.)backbone behélt sich das Recht vor, im Notfall oder
aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung (vgl. § 75
TKG) die angebotenen Leistungen ganz oder teilweise
zu sperren oder zeitweise wegen Reparaturen,
Wartungs- oder anderen notwendigen Arbeiten im
Zusammenhang mit dem Netz- oder Telefonsystem
auszusetzen.

(5.)Zum Schutz des Kunden ist backbone ferner berechtigt,
das Angebot kurzfristig zu unterbrechen, wenn der
dringende Verdacht einer missbrauchlichen Nutzung
durch Dritte besteht.

§ 28 Datenschutz

(1.)Rechtsgrundlage fur die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung personenbezogener Daten sind das TKG sowie
erganzend das Datenschutzgesetz 2000 (DSG).

(2.)Art, Umfang, Ort und Zweck der Datenverarbeitung
personenbezogener Daten erfolgt nach den Vorschriften
des TKG (§ 91ff). Stammdaten, Vermittlungsdaten und
Inhaltsdaten werden nur fir Zwecke der Besorgung der
vertraglich zu erbringenden Dienste ermittelt und
verarbeitet.

(3.)backbone wird folgende personenbezogene Daten
ermitteln und verarbeiten: Stammdaten gemaB § 92
TKG (d.s. E-MAIL-Adresse, akademischer Grad,
Geburtsdatum, Beruf, Adresse, Teilnehmernummer,
Fax, Bankverbindung, Bankleitzahl, Bankkontonummer)
sowie Vermittlungsdaten bei nutzungsabhangigen
Diensten gemaB § 93 TKG (d.s. Anschrift des Teil-
nehmers, Art des Endgerates, Art des Betriebsystems,
Gesamtzahl der fir den Abrechnungszeitraum zu
berechnenden Einheiten, Art, Datum, Zeitpunkt und
Dauer der Verbindung, Ubermittelte Datenmenge,
andere Zahlungsinformationen, wie Vorauszahlung,
Ratenzahlung, Sperren des Anschlusses oder
Mahnungen. Stammdaten werden spatestens nach
Beendigung des Vertragsverhaltnisses mit dem Kunden
geldscht, es sei denn, diese Daten werden danach zur
Verrechnung oder Eintreibung von Entgelten, zur
Bearbeitung von Beschwerden oder zur Erfiillung von
gesetzlichen Verpflichtungen von backbone noch
bendtigt. Vermittlungsdaten werden ehest mdglich
geldscht, werden aber bis zum Ablauf jener Frist
gespeichert, innerhalb derer die Rechnung rechtlich
angefochten oder der Anspruch auf Zahlung geltend
gemacht werden kann. backbone ergreift alle technisch
und wirtschaftlich zumutbaren MaBnahmen, um die bei
ihr gespeicherten Daten gegen unberechtigten Zugriff
Dritter zu schiitzen. Soweit backbone gemaB gesetz-
licher Bestimmungen zur Weitergabe von Daten
verpflichtet ist, wird backbone dieser gesetzlichen
Verpflichtung jedoch nachkommen. backbone kann
Nutzungsprofile nur erstellen, wenn die Daten pseudo-
nymisiert werden, so dass ein Identitatsriickschluss
nicht maoglich ist.

(4.)Der Kunde willigt darin ein, dass seine Stammdaten
ebenfalls verarbeitet werden dirfen, soweit dies zur
bedarfsgerechten Gestaltung des Teledienstes von
backbone, sowie zur Beratung des Kunden, zur Wer-
bung und zur Marktforschung erforderlich ist. Der
Kunde ist damit einverstanden, entsprechend auch lber
E-Mail angesprochen zu werden. Der Kunde kann diese
Erklarungen jederzeit mit Wirkung fur die Zukunft
widerrufen. Der Kunde erklart sich ausdriicklich damit
einverstanden, dass Vermittlungsdaten zum Zwecke
der Verbesserung und Weiterentwicklung der von
backbone erbrachten Dienste verwendet werden
durfen.

(5.)Im Falle des Abrufs zusétzlicher entgeltpflichtiger
Dienste willigt der Kunde weiterhin ein in die
Verarbeitung, Nutzung und Ubermittiung der
personenbezogenen Daten seines Kundenantrages
zur Durchfiihrung einer Bonitatsprifung.

(6.) Soweit der Kunde selbst Daten ermittelt bzw. ver-
arbeitet, verpflichtet er sich vertraglich gegeniiber
backbone, die Bestimmungen zum Datenschutz
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einzuhalten und backbone bei Verletzung dieser
Verpflichtungen schad- u. klaglos zu halten.

§ 29 Sperrung und Kiindigung

(1.) Kommt der Kunde fiir zwei aufeinanderfolgende Monate mit
der Bezahlung der Rechnungsbetrédge in Verzug und ist eine
geleistete Sicherheit verbraucht, kann backbone das
Vertragsverhaltnis ohne Einhaltung einer Frist kiindigen und
die Inanspruchnahme der Leistungen sperren. Die Sperrung
wird dem Kunden mindestens zwei Wochen zuvor, gege-
benenfalls mit der Mahnung, unter dem Hinweis auf die
Méglichkeit des Kunden, Rechtsschutz vor den Gerichten zu
suchen, angedroht.

(2.)Ohne Ankiindigung und Einhaltung einer Wartefrist kann
backbone eine Sperrung oder auBerordentliche Kiindigung
vornehmen, wenn:

» der Kunde das Vertragsverhaltnis schwerwiegend gestort und
insbesondere das Missbrauchsverbot (vgl. insbesondere § 25
§ 26 )verletzt hat oder

» eine Gefahrdung der Einrichtungen von backbone,
insbesondere des Netzes, durch Rickwirkungen von
Endeinrichtungen oder eine Geféahrdung der 6ffentlichen
Sicherheit droht oder

» das Entgeltaufkommen in sehr hohem MaBe ansteigt und
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Kunde bei
einer spateren Durchfiihrung der Sperre Entgelte fir die in
der Zwischenzeit erbrachte Leistung nicht vollstdndig oder
nicht rechtzeitig entrichtet und die geleistete Sicherheit
verbraucht und die Sperre nicht unverhaltnismaBig ist.

Art. 3
8§ 30 Leistungsinhalt und Zugang

Besondere Bestimmungen fiir Internet Access

(1.)Die nachfolgenden Bedingungen gelten fir alle Internet-
zugange, die backbone fir den Kunden erbringt.

(2.)backbone stellt dem Kunden einen Zugang zum Internet Gber
seinen Zugangsknoten (Point of Presence) zur Verfligung. Die
Leistung ist darauf beschrankt, eine funktionstlichtige
Schnittstelle (Gateway) zum backbone Netz oder Internet fir
den Kunden zur Ubermittlung von Daten (IP-Paketen)
herzustellen. Fir die im Internet angebotenen Dienste und
Inhalte ist backbone aufgrund dieser Dienstleistung deshalb
gemaB § 75 Abs 2 TKG nicht verantwortlich. Dies gilt
insbesondere fir die im Internet verfligbaren Dienste von
Informations- oder Inhalteanbietern (Information- oder
Content Provider), die GUbertragenen Inhalte, ihre technische
Fehlerfreiheit und Freiheit von Viren, Freiheit von Rechten
Dritter oder die Eignung fir einen bestimmten Zweck.

(3.)backbone hat keinen Einfluss auf die Ubertragung der Daten
im Internet selbst. Deshalb ergibt sich auch keine Verant-
wortlichkeit fiir die Ubertragungsleistungen (Geschwindigkeit,
Fehlerfreiheit und Verfligbarkeit), soweit diese nicht durch
das Netz von backbone, sondern durch auBerhalb dieses
Netzbereichs liegende Umstande verursacht oder beeinflusst
werden.

(4.)Einzelheiten kénnen in einer Leistungsbeschreibung geregelt
werden. Der Kunde erkennt ausdriicklich an, dass die Uber-
tragungsleistung von der Leistungsfahigkeit seines eigenen
Systems abhéangig ist und backbone in keiner Weise flir
dessen Funktion verantwortlich ist. Die konkrete Ubertra-
gungsleistung ist auBerdem von der Ubertragungsqualitat im
Internet abhangig und kann deshalb variieren.

§ 31 Pflichten und Obliegenheiten des Kunden

(1.)Der Kunde ist verpflichtet, backbone soweit wie moglich bei
der Diensteerbringung zu unterstiitzen und die Dienste nur
ordnungsgemaB und rechtmaBig gemaB der allgemeinen
Gesetze und anerkannten Standards zu nutzen.

(2.)Der Kunde ist hiernach insbesondere verpflichtet:

e

> backbone unverziiglich davon zu unterrichten, wenn der
begriindete Verdacht besteht, dass durch Dritte der Zugang
zu backbone unrechtmaBig benutzt wird.

» Alle Mitbenutzer des Anschlusses auf die Entgeltpflichtigkeit
der Nutzung hinzuweisen.

» Die Angebote von backbone nicht missbrauchlich zu benutzen

(vgl. entsprechend § 27).
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(3.)Der Kunde wird Daten ausschlieBlich unter Nutzung und
Anerkennung der in der Protokoll-Familie IP
(»Internetprotokoll™) verabschiedeten Standards
Ubermitteln.

(4.)Der Kunde wird nur die standardmaBig anerkannten
oder durch backbone vorgegebenen Schnittstellen
benutzen. Andere Schnittstellen kénnen oder dirfen
nur nach vorheriger Einigung mit backbone genutzt
werden.

(5.)Der Kunde sichert zu, dass er keine Einrichtungen,
Software oder sonstige Daten verwendet oder in
anderer Weise benutzt, die zu Verdnderungen an der
physikalischen oder logischen Struktur des backbone-
Netzes bzw. der Software flihren oder auf andere Weise
die Funktionsfahigkeit nachteilig beeinflussen kénnen.

(6.)Der Kunde wird backbone alle ihm bekannt werdenden
Umstédnde, welche die Funktion des backbone Netzes
beeintrachtigen kénnen, unverziglich mitteilen.

Der Kunde ist er vertraglich verpflichtet, die gesetz-
lichen Bestimmungen einzuhalten, insbesondere keine
Informationsangebote mit rechts- oder sittenwidrigem
Inhalt anzubieten oder zu Gbermitteln und den Jugend-
Daten- und Urheberschutz zu beachten.

(7.)VerstoBt der Kunde in schuldhafter Weise gegen diese
Pflichten, steht backbone das Recht zur sofortigen
Vertragsauflésung zu.

(8.)Der Kunde erkennt an, dass backbone keine Priifung
der Ubermittelten Inhalte vornehmen kann.

(9.)Erbringt der Kunde durch die Leistung von backbone im
Internet oder anderen Netzen eigene Dienste, so Kiin-
digung aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung
sowie das Recht zu, Schadensersatz wegen des durch
die Pflichtverletzung entstandenen Schadens zu
verlangen. Der Kunde stellt backbone auBerdem im
Falle einer Verletzung seiner vertraglichen oder
gesetzlichen Pflichten gem. § 28 von der Haftung frei.

8§ 32 Diensteunterbrechung

(1.)backbone behélt sich das Recht vor, in besonderen
Fallen, insbesondere bei einer gesetzlichen Ver-
pflichtung, den Internetzugang zu sperren oder zeit-
weise wegen Reparaturen, Wartungs- oder anderen
notwendigen Arbeiten im Zusammenhang mit dem
Netz- oder Telefonsystem auszusetzen.

(2.)backbone ist deshalb insbesondere berechtigt, ohne
Vorankindigung den Zugang zu rechtswidrigen oder
sittenwidrigen Inhalten im Internet zu sperren.

§ 33 Haftung von backbone

(1.)Fir Schaden des Kunden haftet backbone fiir sich und
seine Erfullungsgehilfen, gleich aus welchem Rechts-
grund, nur, falls backbone oder ihre Erflillungsgehilfen
eine wesentliche Vertragspflicht (sog. Kardinalspflicht)
schuldhaft in einer den Vertragszweck geféahrdenden
Weise verletzen, eine zugesicherte Eigenschaft fehlt
oder der Schaden auf grobe Fahrlassigkeit oder Vorsatz
von backbone oder ihrer Erfillungsgehilfen zuriick-
zuflhren ist.

(2.)Bei Vermdgensschéden haftet backbone hdchstens
jedoch bis zu einem Betrag von ATS 180.000,- je
Schadensfall. Gegenliber der Gesamtheit der Kunden
ist die Haftung auf 10 Millionen ATS je schaden-
verursachendes Ereignis begrenzt. Ubersteigen die
Betrage, die von mehreren Kunden aufgrund desselben
Ereignisses zu leisten sind, die Hchstgrenze, so wird
der Schadensersatz in dem Verhaltnis gekirzt, in dem
die Summe aller Schadensersatzanspriiche zur Hochst-
grenze steht. Die Haftungsbegrenzung entfallt, wenn
der Schaden vorsatzlich verursacht wurde. Diese
Haftungshdchstgrenzen gelten nicht fir Konsumenten
nach dem KSchG.

(3.)Erfolgt die schuldhafte Verletzung einer Kardinalspflicht
nicht grob fahrlassig oder vorsatzlich, ist die Haftung
von backbone auf solche vertragstypischen Schaden
begrenzt, die fir backbone zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses vernlinftigerweise vorhersehbar
waren. Dies gilt auch fiir den Schadensumfang. Diese
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Haftungsbeschrankung gilt nicht fiir Konsumenten nach dem
KSchG

(4.)Die Haftung von backbone fiir zugesicherte Eigenschaften
sowie nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes
bleiben von den vorstehenden Regelungen unberihrt.

§ 34 Datenschutz

(1.)backbone beachtet die jeweils glltigen datenschutzrecht-
lichen (TKG, DSG) Bestimmungen. Stamm- u. Vermittlungs-
daten (§ 87 TKG) werden nur fiir Zwecke der Besorgung der
vertraglich zu erbringenden Dienste ermittelt und verarbeitet.

(2.)8§ 29 Abs. 3 gilt entsprechend. Soweit es fir die Begriindung
und etwaige Anderung des Vertragsverhéltnisses einschlieB-
lich dessen inhaltlicher Ausgestaltung und der Bereitstellung
von Telekommunikationsdienstleistungen erforderlich ist, darf
backbone oder ein von ihr beauftragter Dritter, der seinen
Sitz auch im Ausland haben darf, soweit er auf die Einhaltung
Osterreichischer Datenschutzbestimmungen verpflichtet
worden ist, personenbezogene Daten des Kunden erheben
und verarbeiten.

(3.)Der Kunde willigt darin ein, dass Stammdaten durch
backbone verarbeitet und genutzt werden dirfen, soweit
dies zur Beratung der Kunden, zur Werbung und zur Markt-
forschung fir eigene Zwecke erforderlich ist. Der Kunde
erklart sich ausdriicklich damit einverstanden, dass Vermitt-
lungsdaten zum Zwecke der Verbesserung und Weiterent-
wicklung der von backbone erbrachten Dienste verwendet
werden durfen.

(4.)Winscht der Kunde bei Gesprachsverbindungen einen
Einzelgesprachsnachweis, so hat er sicherzustellen, dass
samtliche, auch kiinftige Nutzer des Anschlusses darauf
hingewiesen werden, dass die Vermittlungsdaten zur Ertei-
lung des Einzelgesprachsnachweises gespeichert werden.
Bei Anschliissen in Betrieben und Behérden hat der Kunde
die Mitarbeiter informiert und wird kiinftige Mitarbeiter
unverzuglich informieren und hat den Betriebsrat oder die
Personalvertretung beteiligt, soweit dies nach den gesetz-
lichen Vorschriften erforderlich ist.

(5.)Bei der paketvermittelten Datenibertragung besteht Einig-
keit, dass aufgrund der technischen Besonderheiten des
Dienstes ein Nachweis der einzelnen Verbindungen nicht
erteilt werden kann. In diesen Fallen kann nur das Uber-
mittelte Datenvolumen flr bestimmte Zeiteinheiten auf-
geschlisselt werden, soweit dies vereinbart ist.

8§ 35 Schlichtung

(1.)Nimmt der Kunde durch backbone einen Zugang zum
offentlichen Telekommunikationsnetz oder Sprachtelefon-
dienstleistungen in Anspruch, kann er im Falle der Verletzung
seiner gemal § 66 TKG die Regulierungsbehérde zur Schlich-
tung anrufen. Die Regulierungsbehdrde hort die Beteiligten
mit dem Ziel der gutlichen Einigung an. Das Verfahren endet
mit einer Einigung oder der Feststellung der Regulierungs-
behorde, dass eine Einigung nicht zustande gekommen ist.
Jede Partei tragt ihre im Rahmen dieser Schlichtung entstan-
denen Kosten selbst.

(2.)Die Einzelheiten ergeben sich aus der Regelung des § 66
i.v.m. § 116 TKG.

§ 36 Besondere Pflichten des Kunden

(1.) Der Kunde schafft innerhalb seiner Betriebssphdre die tech-
nischen Voraussetzungen, die fir eine ordnungsgemaBe
Erbringung der Dienste durch backbone erforderlich sind.
Der Kunde wird hierzu insbesondere

> die notwendigen Informationen kostenfrei und rechtzeitig
zur Verfiigung zu stellen, welche zur Installation von zur
Leistungserbringung notwendigen Einrichtungen beim
Kunden, wie z.B. Router 0.3., erforderlich sind;

die elektrische Energie fiir die Installation, den Betrieb
und die Instandhaltung sowie den eventuell erforderlichen
Potentialausgleich eines Routers 0.a. einschlieBlich
zugehdriger Erdung auf eigene Kosten bereitzustellen;
neue Anwendungen in seinem IT-Netzwerk, welche die
Internetzugangstechnik von backbone beeinflussen oder
gefédhrden kdnnen, nur nach Ankiindigung und Ricksprache
mit backbone zu verwenden;

die von backbone zur Verfligung gestellten Leistungen nur
an Dritte entgeltlich weiterzugeben, insbesondere weiter-

\
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verkaufen, wenn er hierzu vorher die schriftliche
Erlaubnis eingeholt hat (Abtretungsverbot).

8§ 37 Zahlungsbedingungen und Sperrung

Die anfallenden Entgelte werden dem Kunden von
backbone monatlich in Rechnung gestellt. Es gelten die
allgemeinen Zahlungsbedingungen (vgl. insbesondere §
7 ) mit folgenden Besonderheiten:

(1.)Einwendungen gegen die Rechnung hat der Kunde
unverziglich, spatestens jedoch innerhalb einer Frist
von sechs Wochen nach deren Zugang gegeniber
backbone schriftlich geltend zu machen. Die Rechnung
gilt als genehmigt, wenn ihr der Kunde nicht innerhalb
der vorgenannten Frist widerspricht. Auf diese Rechts-
folge wird der Kunde auf der Rechnung gesondert
hingewiesen. Sollten sich nach Prifung durch backbone
die Einwendungen des Kunden aus der Sicht von
backbone als unberechtigt erweisen, kann jeder Kunde
binnen eines Monats ab Zugang der Stellungnahme von
backbone ein Streitschlichtungsverfahren bei der
Telekom-Control GmbH gemaB § 116 i.V.m. § 64 Abs.
2 TKG einleiten. Wird die Telekom-Control GmbH
angerufen, so wird ab der Anrufung und bis zur
Streitbeilegung nur die Falligkeit der strittigen Entgelte
hinausgeschoben. Unabhdngig davon kann aber ein
Betrag, der dem Durchschnitt der letzten drei
Rechnungsbetrage entspricht, sofort fallig gestellt
werden. Falls in der Abrechnung ein Fehler festgestellt
wird, der sich zum Nachteil des Kunden ausgewirkt
haben kénnte, und sich das richtige Entgelt nicht
ermitteln lasst, hat der Kunde hierfir ein Entgelt zu
entrichten, welches dem Durchschnitt der letzten drei
Rechnungsbetrage bzw., falls das Vertragsverhaltnis
noch keine drei Monate gedauert hat, dem letzten
Rechnungsbetrag entspricht.

(2.)8§ 31 Abs. 1 gilt entsprechend.
Art. 4
§ 38 Uberlassung von Software

Erstellung und Uberlassung von Software

(1.)Soweit backbone dem Kunden im Rahmen der
Erbringung von anderen Dienstleistungen oder
gesondert Software Uberldsst, hat der Kunde die
Lizenzbestimmungen der Software zu beachten.

(2.)Hiernach erwirbt der Kunde insbesondere nur eine
nicht ausschlieBliche Lizenz zur bestimmungsgemaBen
Nutzung der Software. Die Einzelheiten ergeben sich
aus den jeweiligen Lizenzvertragen.

8§ 39 Gewadhrleistung

(1.)Mangel der gelieferten Software werden innerhalb der
gesetzlichen Gewahrleistungspflicht behoben. Dies gilt
auch fur Mangel von Handblichern und anderen
Unterlagen.

(2.)Die Gewahrleistung erfolgt nach Wahl von backbone
durch kostenfreie Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

(3.)Kann der Mangel innerhalb der Frist nicht behoben
werden oder ist die Nachbesserung oder Ersatzlieferung
fehlgeschlagen, so kann der Kunde nach seiner Wahl
Minderung oder Wandlung verlangen. Ein Fehlschlagen
der Nachbesserung ist nur anzunehmen, wenn
backbone ausreichend Gelegenheit zur Nachbesserung
oder Ersatzlieferung gegeben wurde, ohne dass der
Fehler beseitigt wurde oder die Nachbesserung
endglltig von backbone verweigert oder unmdoglich
wird.

(4.)Der Kunde ist verpflichtet, seine gesetzlichen Prifungs-
und Ruigepflichten einzuhalten. Unabhangig hiervon
wird er die Software und Dokumentation sofort prifen
und erkennbare Mangel innerhalb von vier Wochen
anzeigen. Mangel, die erst spater offensichtlich werden,
sind innerhalb von 4 Wochen ebenfalls anzuzeigen. Eine
unterbliebene Anzeige gilt jeweils als Genehmigung.
Diese Bestimmung gilt nicht fir Konsumenten iSd
KSchG.

Art. 5

8§ 40 Leistungsbestimmung

Uberlassung von technischer Einrichtung

(1.)Im Rahmen der mit backbone vereinbarten Dienst-
leistungen, wie z.B. insbesondere dem Internet Access,
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kénnen dem Kunden technische Einrichtungen oder Systeme
(Hardware, z.B. Router, Netzinfrastruktur, oder der Betrieb
von Netzen) oder andere Gegenstande Uberlassen werden.
Soweit nichts anderes ausdriicklich schriftlich vereinbart ist,
gelten hierflr nach weiterer MaBgabe dieses Vertrages die
folgenden Bestimmungen:

(2.)Die Hardware oder die Systeme werden dem Kunden nicht
zum Eigentum Ubertragen. Der Kunde erhélt aber ein zeitlich
beschranktes Nutzungsrecht (Besitz) an den Uberlassenen
Gegenstdanden oder Systemen in Abhdngigkeit mit der
vereinbarten Dienstleistung. Der Kunde Ubt den Besitz fur
backbone aus, so dass backbone Eigentimer und mittelbarer
Besitzer der Gegensténde bleibt. Der Betrieb erfolgt auf
eigene Kosten und eigene Gefahr des Kunden. Das Nutzungs-
recht des Kunden endet spdtestens mit der Beendigung des
zugrundeliegenden Leistungsverhaltnisses. Die Uberlassenen
Einrichtungen oder Systeme sind auf Kosten des Kunden
unverziglich an backbone in ordnungsgemaBem Zustand
zurtickzugeben.

(3.) Soweit backbone wie beschrieben dem Kunden ein Netz oder
Netzinfrastruktur tGberlasst, verpflichtet sich der Kunde ver-
traglich, dieses Netz nach dem Ende des Nutzungsrechts
unverziglich zum Gebrauch an backbone zuriickzugeben.
Der Kunde sichert zu, hierfir alle erforderlichen Handlungen
(technische Einstellungen, Abgabe von Willenserklarungen,
,Freigabeerklarungen™ usw.) vorzunehmen.

(4.)backbone ist jederzeit berechtigt, das Nutzungsrecht beziig-
lich der Uberlassenen Gegensténde einseitig auch vor Ablauf
des zugrundeliegenden Leistungsverhaltnisses mit einer Frist
von 3 Werktagen zu kiindigen. backbone wird sich in diesem
Fall um Ersatz bemihen, ist hierzu aber nicht verpflichtet.

8§ 41 Haftung und Gewadhrleistung

(1.)Es gilt die allgemeine Haftungsbestimmung (vgl. oben Art.
1§ 12 ) mit den folgenden MaBgaben:

(2.)backbone haftet im Falle der unentgeltlichen Uberlassung nur
flr Vorsatz und das arglistige Verschweigen von Mangeln.

(3.)Im Falle der entgeltlichen Uberlassung besteht keine vom
Verschulden unabhéngige Garantiehaftung.

(4.)Eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von
den vorstehenden Haftungsregelungen unberihrt.

8§ 42 Gewdhrleistung und Eigentumsvorbehalt bei Kauf

(1.)Soweit ausdricklich ein Kauf oder ein Werkvertrag Uiber
Software, Hardware oder sonstige Sachen vereinbart wurde,
ist die Gewahrleistung wie folgt beschrankt:

(2.)Mangel der gelieferten bzw. erstellten Ware werden innerhalb
der gesetzlichen Gewahrleistungspflicht behoben. Dies gilt
auch fir Madngel von Handbichern und anderen Unterlagen.

(3.) Die Gewahrleistung erfolgt nach Wahl von backbone durch
kostenfreie Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

(4.)Kann der Mangel innerhalb der Frist nicht behoben werden
oder ist die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehlge-
schlagen, so kann der Kunde nach seiner Wahl Minderung
oder Wandlung verlangen. Ein Fehlschlagen der Nach-
besserung ist nur anzunehmen, wenn backbone ausreichend
Gelegenheit zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung gegeben
wurde, ohne dass der Fehler beseitigt wurde oder die Nach-
besserung endgiltig von backbone verweigert oder unmaéglich
wird.

(5.)Der Kunde ist verpflichtet, seine gesetzlichen Priifungs- und
Rigepflichten einzuhalten. Unabhangig hiervon wird er die
Software und Dokumentation sofort priifen und erkennbare
Mangel innerhalb von vier Wochen anzuzeigen. Mangel, die
erst spater offensichtlich werden, sind innerhalb von 4
Wochen ebenfalls anzuzeigen. Eine unterbliebene Anzeige gilt
jeweils als Genehmigung. Diese Bestimmung gilt nicht fir
Konsumenten iSd KSchG.

(6.)backbone behalt sich bis zur vollsténdigen Zahlung das
Eigentumsrecht an den Kaufgegensténden vor.

Stand 04/2002

backbone internet service GmbH | Ignaz-Rieder-Kai 13 | A-5020 Salzburg | Tel: +43-662-633 434-0
Fax: +43-662-633 434-14 | E-Mail: office@backbone.co.at | Internet: www.backbone.co.at



	Allgemeine Bestimmungen
	Präambel
	backbone bietet den Nutzern \(„Kunden“\) auf A�
	Die Kunden beabsichtigen diese Dienstleistungen von backbone zu vorrangig gewerblichen Zwecken, sowie teilweise zum Wiederverkauf zu nutzen.
	Zu diesem Zweck einigen sich die Parteien bei der
	Die Geschäftszeiten von backbone sind 9 bis 17 U�

	Leistungsbestimmung
	Die Bestimmung der Leistung von backbone ergibt s
	Für die Dienste gelten die Allgemeinen Bestimmun�
	Die besonderen Bestimmungen sind wie folgt getroffen:

	Angebote und Vertragschluss
	Angebote von backbone sind immer freibleibend. ba
	Der Vertragsschluss kann auch online im Internet 
	backbone verpflichtet sich, dem Kunden die genann
	Soweit backbone die Nichteinhaltung von verbindli
	backbone kann die Annahme und Ausführung eines V�

	Änderung von Vertragsbestimmungen
	backbone ist nach billigem Ermessen und unter Ber
	backbone wird den Kunden in geeigneter Form über�
	Erfolgt die Änderung zu Ungunsten des Kunden, ka�
	Widerspricht der Kunde der Änderungsmitteilung n�

	Laufzeit und Kündigung
	Die Mindestlaufzeit der Verträge beträgt 1 Jahr.
	Die Verträge können beiderseits mit einer Frist 

	Entgelte
	Der Kunde ist zur Zahlung der monatlichen Rechnun
	Der Kunde hat die Nutzung aller Dienste zu vergü�

	Allgemeine Zahlungsbestimmungen
	Monatlich wiederkehrende Entgelte sind im Voraus 
	Rechnungen werden unmittelbar mit dem Zugang fäl�
	backbone ist berechtigt, mit der Rechnung ein nac
	Rechnungen von backbone gelten als genehmigt, wenn der Kunde nicht innerhalb einer Frist von sechs Wochen ab Rechnungsdatum schriftlich widersprochen hat. Der Kunde wird in den einzelnen Rechnungen auf diese Rechtsfolge gesondert hingewiesen werden.
	Bei einem Zahlungsverzug hat der Kunde einen Zins
	Falls der Einzug der Entgelte durch Bankeinzug, S
	Der Kunde ist verpflichtet, bei allen Zahlungen m

	Abtretbarkeit, Aufrechnung und    Zurückbehaltun�
	Die Abtretung von Rechten und Pflichten aus dieser Vereinbarung an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von backbone.
	Der Kunde kann nur mit unstrittigen oder rechtskr
	Kunden, die nicht Konsumenten iSd KSchG sind, ste

	Leistungsstörungen und höhere Gewalt
	Ereignisse höherer Gewalt \(einschließlich Str�

	Sicherheiten und Bürgschaften
	backbone ist berechtigt, vom Kunden für die Erbr�

	Allgemeine Pflichten und Obliegenheiten�des Kunden
	Der Kunde wird die anerkannten Sicherheitsbe-stim
	Der Kunde sichert zu, die Dienste von backbone ni
	Der Kunde wird backbone jede Änderung seiner Bes�
	Der Kunde verpflichtet sich insbesondere
	Der Kunde ist beim Umgang mit Passwörtern oder Z�

	Haftung
	Soweit für die einzelnen Dienstleistungen keine �
	Wird durch die Verletzung wesentlicher Vertragspf
	Diese Haftungsbegrenzung schränkt nicht eine ges�

	Störungsbeseitigung
	Die backbone-Hotline ist Montags bis Donnerstags an Werktagen von 9 Uhr bis 17 Uhr  und am Freitag von 9 Uhr bis 14 Uhr zu erreichen (Servicezeiten). Soweit Wartungsarbeiten notwendig sind, wird ein Servicefenster jeweils Dienstags und Donnerstags von 
	Hat der Kunde die von ihm gemeldete Störung selb�

	Sonstiges
	Änderungen und Ergänzungen des Vertrages einschl
	Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise
	Das Vertragsverhältnis, sowie alle damit in Zusa�
	Gerichtsstand ist  Salzburg, soweit der Kunde Unternehmer iSd KSchG ist.
	backbone ist berechtigt, die Rechte und Pflichten


	Besondere Bestimmungen für Teledienste
	Teledienste
	backbone bietet im Internet und anderen Datennetz
	backbone bietet die Dienste innerhalb seines eigenen IP-Netzes (Internet-Technik) und der von backbone betriebenen Server an und bedient sich hierbei auch der Leistung Dritter. Die vorstehend beschriebene Infrastruktur wird nachfolgend backbone Netz ge
	Das backbone Netz ist auch mit anderen Netzen des

	Verfügbarkeit und technische    Leistungsbestimm�
	Das backbone Netz weist über das Vertragsjahr ge�
	Wartungs-, Installations- und Umbauzeiten sind vo
	Die nähere technische Leistungsbestimmung ist ei�
	Mit dem Kunden kann eine erhöhte Verfügbarkeit d

	Vertragsschluss
	Der Vertrag über die Nutzung der Teledienste kom�
	Der Kunde erhält mit der Bekanntgabe des Nutzung�
	Die Einzelheiten des Zugangsverfahrens können in�

	Allgemeine Leistungsbestimmung Informations- und Kommunikationsdienste
	backbone ermöglicht innerhalb seines eigenen Net�
	backbone vermittelt den Kunden den Zugang zum Int
	Die Inhalte, die backbone anbietet oder zu denen 

	Lizenzrechte von backbone
	Soweit der Kunde in das Netz von backbone Inhalte
	backbone ist berechtigt, das Material für die He�
	Die Verwertung für das Internet umfasst insbeson�
	Der Kunde versichert, die für die Erfüllung dies
	Der Kunde steht dafür ein, dass sämtlich natürl�
	Der Kunde versichert, dass von ihm bezüglich des�
	Erfüllt der Kunde seine übernommene Verpflichtun

	Zugangsvermittlung
	Soweit backbone auf Anforderung des Kunden den Zu
	backbone hat keinen Einfluss auf die Übertragung�

	Angebot fremder Inhalte
	backbone bietet innerhalb des backbone-Netzes, z.
	Als fremde Inhalte gelten alle Angebote auf von b
	Die Einstellung dieser fremden Inhalte liegt somi
	Soweit backbone besondere Foren oder Benutzergrup

	Eigene Inhalte
	Alle innerhalb des backbone-Netzes angebotenen In
	backbone sichert durch die Einstellung der Inhalt

	Besondere Bestimmungen für E-MAIL
	Ein Vertragsverhältnis über die Erbringung des E
	backbone bietet dem Kunden insbesondere die Mögl�
	Die Verpflichtung von backbone zur Speicherung vo
	Die Übertragung einer E-Mail im Internet erfolgt�
	Dem Kunden ist bekannt, dass er für den Inhalt d�
	Der Kunde ist damit einverstanden, dass zu seinem
	Der Kunde kann den primären Mailserver betreiben�

	Besondere Bestimmung für Web Hosting
	Der Kunde hat die Möglichkeit, im backbone Netz �
	Die Leistung von backbone beschränkt sich auf di�
	Das eingestellte Angebot des Kunden kann Texte, G
	Der Kunde hat sein Angebot inhaltlich deutlich al
	Der Kunde sichert zu, den Dienst in keiner Weise 
	Bei Inhalten, die offensichtlich geeignet sind, d
	Dem Kunden ist bekannt, dass er selbst in vollem 
	Im Falle, dass ein Angebot einen rechtswidrigen o

	Allgemeine Kundenpflichten und�-obliegenheiten
	Der Kunde ist insbesondere verpflichtet:

	Nutzungsbestimmungen und Missbrauchsverbot
	Der Kunde wird Daten ausschließlich unter Nutzun�
	Der Kunde sichert zu, dass er keine Einrichtungen
	Der Kunde wird backbone alle ihm bekannt werdende
	Der Kunde verpflichtet sich, die veröffentlichte�
	Der Kunde versichert backbone bei der Übergabe v�

	Haftungsfreistellung
	Der Kunde sichert zu, dass er seine vertraglichen
	Verstößt der Kunde gegen diese Verpflichtung, wi
	Der Kunde wird backbone in möglichen Verfahren m�
	backbone behält sich das Recht vor, im Notfall o�
	Zum Schutz des Kunden ist backbone ferner berecht

	Datenschutz
	\(1.\)Rechtsgrundlage für die Erhebung, Verarb
	\(2.\)Art, Umfang, Ort und Zweck der Datenvera�
	\(3.\)backbone wird folgende personenbezogene �
	\(4.\)Der Kunde willigt darin ein, dass seine �
	\(5.\)Im Falle des Abrufs zusätzlicher entgelt
	\(6.\)Soweit der Kunde selbst Daten ermittelt �

	Sperrung und Kündigung
	Kommt der Kunde für zwei aufeinanderfolgende Mon�
	Ohne Ankündigung und Einhaltung einer Wartefrist�
	der Kunde das Vertragsverhältnis schwerwiegend g�
	eine Gefährdung der Einrichtungen von backbone, �
	das Entgeltaufkommen in sehr hohem Maße ansteigt�


	Besondere Bestimmungen für Internet Access
	Leistungsinhalt und Zugang
	Die nachfolgenden Bedingungen gelten für alle In�
	backbone stellt dem Kunden einen Zugang zum Inter
	backbone hat keinen Einfluss auf die Übertragung�
	Einzelheiten können in einer Leistungsbeschreibu�

	Pflichten und Obliegenheiten des Kunden
	Der Kunde ist verpflichtet, backbone soweit wie m
	Der Kunde ist hiernach insbesondere verpflichtet:
	backbone unverzüglich davon zu unterrichten, wen�
	Alle Mitbenutzer des Anschlusses auf die Entgeltpflichtigkeit der Nutzung hinzuweisen.
	Die Angebote von backbone nicht missbräuchlich z�
	Der Kunde wird Daten ausschließlich unter Nutzun�
	Der Kunde wird nur die standardmäßig anerkannten
	Der Kunde sichert zu, dass er keine Einrichtungen
	Der Kunde wird backbone alle ihm bekannt werdende
	Der Kunde ist er vertraglich verpflichtet, die ge
	Verstößt der Kunde in schuldhafter Weise gegen d
	Der Kunde erkennt an, dass backbone keine Prüfun�
	Erbringt der Kunde durch die Leistung von backbon

	Diensteunterbrechung
	backbone behält sich das Recht vor, in besondere�
	backbone ist deshalb insbesondere berechtigt, ohn

	Haftung von backbone
	Für Schäden des Kunden haftet backbone für sich�
	Bei Vermögensschäden haftet backbone höchstens �
	Erfolgt die schuldhafte Verletzung einer Kardinal
	Die Haftung von backbone für zugesicherte Eigens�

	Datenschutz
	backbone beachtet die jeweils gültigen datenschu�
	§ 29 Abs. 3 gilt entsprechend. Soweit es für die
	Der Kunde willigt darin ein, dass Stammdaten durc
	Wünscht der Kunde bei Gesprächsverbindungen eine
	Bei der paketvermittelten Datenübertragung beste�

	Schlichtung
	Nimmt der Kunde durch backbone einen Zugang zum �
	Die Einzelheiten ergeben sich aus der Regelung de

	Besondere Pflichten des Kunden
	Der Kunde schafft innerhalb seiner Betriebssphär�

	Zahlungsbedingungen und Sperrung
	Die anfallenden Entgelte werden dem Kunden von ba
	Einwendungen gegen die Rechnung hat der Kunde unv
	§ 31 Abs. 1 gilt entsprechend.


	Erstellung und Überlassung von Software
	Überlassung von Software
	Soweit backbone dem Kunden im Rahmen der Erbringu
	Hiernach erwirbt der Kunde insbesondere nur eine�

	Gewährleistung
	Mängel der gelieferten Software werden innerhalb�
	Die Gewährleistung erfolgt nach Wahl von backbon�
	Kann der Mangel innerhalb der Frist nicht behoben werden oder ist die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehlgeschlagen, so kann der Kunde nach seiner Wahl Minderung oder Wandlung verlangen. Ein Fehlschlagen der Nachbesserung ist nur anzunehmen, wenn bac
	Der Kunde ist verpflichtet, seine gesetzlichen Pr


	Überlassung von technischer Einrichtung
	Leistungsbestimmung
	Im Rahmen der mit backbone vereinbarten Dienst-le
	Die Hardware oder die Systeme werden dem Kunden n
	Soweit backbone wie beschrieben dem Kunden ein Ne
	backbone ist jederzeit berechtigt, das Nutzungsre

	Haftung und Gewährleistung
	Es gilt die allgemeine Haftungsbestimmung \(vgl.
	backbone haftet im Falle der unentgeltlichen Übe�
	Im Falle der entgeltlichen Überlassung besteht k�
	Eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleib

	Gewährleistung und Eigentumsvorbehalt bei Kauf
	Soweit ausdrücklich ein Kauf oder ein Werkvertra�
	Mängel der gelieferten bzw. erstellten Ware werd�
	Die Gewährleistung erfolgt nach Wahl von backbon�
	Kann der Mangel innerhalb der Frist nicht behoben werden oder ist die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehlge-schlagen, so kann der Kunde nach seiner Wahl Minderung oder Wandlung verlangen. Ein Fehlschlagen der Nach-besserung ist nur anzunehmen, wenn b
	Der Kunde ist verpflichtet, seine gesetzlichen Pr
	backbone behält sich bis zur vollständigen Zahlu



